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Einführung
 

Was wir über Kriminalität und ihre staatliche Kontrolle wissen, wissen wir 
durch die Massenmedien.1 Gleichwohl die Leistung der massenmedialen 
Kommunikation in modernen Gesellschaften, was die Sicherung gesellschaft-
lichen Zusammenhalts und die Integration ihrer Teilsysteme – mithin auch 
des Systems Recht – anbelangt, kaum überschätzt werden kann,2 sollen Straf-
verfahren „in der, aber nicht für die Öffentlichkeit statt[finden]“.3 Diesen Satz 
jedenfalls formuliert das BVerfG in seinem, die Verfassungsmäßigkeit des 
§ 169 S. 2 GVG a.F. bestätigenden Urteil aus dem Jahr 2001.4 Historisch 
betrachtet, wurde die Öffnung der Gerichtstüren mit dem Wunsch nach einer 
unabhängigen Justiz verbunden. Durch transparente gerichtliche Entschei-
dungsfindung sollte der Einfluss Dritter auf die Gerichtsverfahren verhindert 
und der Einzelne vor einer übergriffigen Geheimjustiz geschützt werden.5 Zu 
einem gewissen Grad scheint diese Aufgabe heute in den Hintergrund getre-
ten zu sein. Die „Funktionskrise“ der Öffentlichkeitsmaxime, noch vor kur-
zem als „stolze Errungenschaft der Aufklärung“6 bezeichnet, die zu den 
„grundlegenden Einrichtungen des Rechtsstaates“ zählen,7 bzw. ein „Kern

                                                
1 Die Aussage bezieht sich auf die Erkenntnis Luhmanns: „Was wir über unsere Gesell-

schaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien“, ders., 
Die Realität der Massenmedien, 2. Aufl. (1996), 9. 

2 Vgl. m.w.N. Merten, Die Rolle der Medien bei der Vermittlung zwischen Recht und Ge-
sellschaft, Zeitschrift für Rechtssoziologie 1997, 16. 

3 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001, NJW 2001, 1633, 1635. 
4 BVerfG, Urt. v. 24.1.2001, NJW 2001, 1633 ff. Vgl. in diesem Zusammenhang auch 

S. 142 ff. 
5 Scherer, Gerichtsöffentlichkeit als Medienöffentlichkeit (1979), 2 f.  
6 Jung, Öffentlichkeit – Niedergang eines Verfahrensgrundsatzes?, in: Hirsch/Kaiser/

Marquardt (Hrsg.), GedS Kaufmann (1986), 891, 892. Ähnlich Walther, Mehr Publizität oder 
mehr Diskretion?, JZ 1998, 1145. 

7 BGH, Urt. v. 23.5.1956, BGHSt 9, 280, 281. Er sei „inzwischen in das Bewußtsein des 
Volkes als eine Selbstverständlichkeit eingegangen“, vgl. bereits BGH, Urt. v. 21.12.1951, 
BGHSt 2, 56, 57. 
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element der Demokratie“8 bilden soll, zeigt sich vor allem in einer zu ver-
zeichnenden Ausweitung „geheimer oder semi-geheimer“ Verfahrensarten.9 

 Auf der anderen Seite sieht sich insbesondere die Strafjustiz mit einem 
ungebrochenen Interesse der Öffentlichkeit konfrontiert. Berichterstattung 
über Kriminalität und ihre staatliche Kontrolle findet heute auf allen Kanälen 
statt. Erzielt ein Strafverfahren die Aufmerksamkeit der Medien, kann dies 
eine erhebliche Belastung der von einem Verfahren betroffenen Personen zur 
Folge haben. Neben den bestehenden Gefahren darf die Bedeutung der Be-
richterstattung als zentraler Motor des gesellschaftlichen Diskurses nicht 
vernachlässigt werden. Strafgerichtliche Berichterstattung kann wichtige 
gesellschaftliche Diskussionen anstoßen, in denen kollektive Werte verhan-
delt und die Grenzen zwischen individueller Freiheit und staatlicher Gewalt 
neu austariert werden. Gleichwohl begegnet die Justiz der Forderung nach 
einer Ausweitung des medialen Zugangs zum Strafverfahren mit erheblicher 
Skepsis und Ablehnung. Der justizielle Kampf gegen die eruptiven Prozesse 
der Medialisierung, denen sämtliche gesellschaftlichen Bereiche in den ver-
gangenen Jahren unterworfen waren,10 wirft Fragen auf, wenn man die Ab-
hängigkeit der Justiz von einer vor allem medial hergestellten Öffentlichkeit 
berücksichtigt. Wie alle staatliche Machtausübung ist auch die dritte Gewalt 
grundlegend von dem Vertrauen und der Akzeptanz der Vielen abhängig, die 
es über transparentes Handeln und dadurch ermöglichte Erfahrbarkeit und 
Kontrolle zu gewinnen bzw. zu bewahren gilt. Noch deutlicher zeigt sich die 
Abhängigkeit, wenn, der Theorie der Generalprävention folgend, mittels einer 
gegen einen Straftäter verhängten Strafe in den Rechtskreis hineingewirkt 
werden soll, um tatgeneigte Personen von der Begehung eines Verbrechens 
abzuschrecken oder das Vertrauen der Gesellschaft in die Rechtsordnung zu 
stärken. 

Die disruptiven Veränderungen, denen sowohl das Strafverfahren als auch 
die (Medien-)Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren unterlegen waren, 
machen es erforderlich, die „Beziehung zwischen der Welt der Strafjustiz im 
weitesten Sinne und der Außenwelt“11 neu zu bestimmen. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit wird dabei zunächst untersucht, in welcher Weise sich 
das Strafverfahren der Allgemeinheit gegenüber öffnet bzw. verschließt. 

                                                
8 Hassemer, Der Einfluss der Medien auf das Strafverfahren aus strafrechtlicher Sicht, in: 

Oehler u.a. (Hrsg.), Der Einfluss der Medien auf das Strafverfahren (1990), 62 ff. 
9 Marxen, Veröffentlichung und Verheimlichung des Strafverfahrens, GA 2013, 99, 104; 

Gierhake, Zur Begründung des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Strafverfahren, JZ 2013, 1030, 
1038. Vgl. in diesem Zusammenhang S. 44 ff. 

10 Vgl. in diesem Zusammenhang Imhof, Politik im „neuen“ Strukturwandel der Öffent-
lichkeit, in: Nasehi/Schroer (Hrsg.), Soziale Welt-Sonderband 14 (2003), 401 ff. 

11 Jescheck, Die Bedeutung der Öffentlichkeit für die moderne Kriminalpolitik, ZStW 
1959, 1. 
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Einen Schwerpunkt bildet dabei das in § 169 I S. 1 GVG normierte Prinzip 
gerichtlicher Offenheit, das in seinen historischen Kontext gestellt, auf seine 
verfassungsrechtlichen Grundlagen, die mit ihm verbundenen Funktionen und 
seine Schranken hin untersucht wird.  

Nachdem dieser allgemeine Rahmen abgesteckt ist, wird in einem zweiten 
Schritt der Frage nachgegangen, inwieweit auch den berichterstattenden Me-
dien der Zugang zum Strafprozess ermöglicht wird bzw. ermöglicht werden 
sollte und in welcher Weise Medien über Kriminalität und deren staatliche 
Kontrolle berichten. In diesem Zusammenhang wird auch die im Jahr 2017 
eingeführte moderate Lockerung12 des bis dato ausnahmslosen Verbots der 
Funk- und Fernsehberichterstattung aus der Gerichtsverhandlung einer kriti-
schen Würdigung unterzogen. Ausgehend von diesen Ergebnissen wird im 
dritten Teil der Arbeit untersucht, welche Risiken, aber auch welche Chancen 
sich für die Beschuldigten bzw. Angeklagten aus (medien)öffentlich geführ-
ten Strafverfahren ergeben können. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob entsprechende Belastungen einer straf- bzw. strafverfahrensrechtli-
chen Kompensation bedürfen und welche Möglichkeiten dabei in Betracht 
kommen.  

Im vierten Kapitel wird schließlich das von der bisherigen Forschung 
weitgehend unterbelichtet gebliebene Spannungsverhältnis von Straftheorien 
und (Medien-)Öffentlichkeit beleuchtet. Dabei wird untersucht, ob die vertre-
tenen Straftheorien funktionale Transparenzforderungen an das Strafverfah-
ren stellen, aus denen sich gegebenenfalls eine zusätzliche Begründung für 
die Verfahrensöffentlichkeit ergeben kann. Wo ein solcher funktioneller Zu-
sammenhang identifiziert wird, werden die besonderen Handlungsbedingun-
gen massenmedialer Kommunikation und die sich hieraus für die Straftheo-
rien ergebenen Probleme berücksichtigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 BGBl. 2017, II, 3546 ff. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kapitel 1 
 

Öffentliches Strafverfahren 
 

Bevor untersucht werden kann, ob und in welcher Weise sich das Strafverfah-
ren in seinen einzelnen Abschnitten der Öffentlichkeit gegenüber öffnet bzw. 
verschließt, ist es erforderlich, sich zunächst Klarheit hinsichtlich der in die-
sem Zusammenhang zum Tragen kommenden Begrifflichkeiten zu verschaf-
fen. 

 
A. ‚Öffentlichkeit‘, ‚Medienöffentlichkeit‘ –  

Terminologische Bestimmung 
A. Terminologische Bestimmung 

Am Beginn der Untersuchung steht dabei die nicht unproblematische termi-
nologische Bestimmung des Begriffes ‚Öffentlichkeit‘. Nachdem Öffentlich-
keit „eine der zentralsten Kategorien zum Verständnis von Gesellschaft“ 
darstellen soll, dessen Begriff „unauflösbar mit politisch-rechtlichen, sozial-
integrativen und deliberativen Ansprüchen in der Moderne verbunden ist“,1 
ist es erstaunlich, dass sich auch im juristischen Kontext eine allgemeingülti-
ge Definition bislang nicht herausgebildet hat.2 Gleichwohl hält diese Tatsa-
che weder Legislative noch Rechtsprechung oder Rechtswissenschaft davon 
ab, in unterschiedlichen Zusammenhängen an die Begriffe ‚Öffentlichkeit‘ 
bzw. ‚öffentlich‘ anzuknüpfen. Neben verschiedenen Anknüpfungen im mate-

                                                
1 Donges/Imhof, Öffentlichkeit im Wandel, in: Bonfadelli/Jarren/Siegert (Hrsg.), Einfüh-

rung in die Publizistikwissenschaft, 3. Aufl. (2010), 183, 185 f.; Merten, Die Rolle der Medi-
en bei der Vermittlung zwischen Recht und Gesellschaft, Zeitschrift für Rechtssoziologie 
1997, 16, 17 f. 

2 Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff (1969), 22; v. Coelln, Zur Medienöffentlichkeit der 
Dritten Gewalt (2005), 11; Pernice, Öffentlichkeit und Medienöffentlichkeit (2000), 23; 
Rohde, Die Öffentlichkeit im Strafprozeß (1972), 5 ff.; Smend, Zum Problem des Öffentli-
chen und der Öffentlichkeit, in: Bachof u.a. (Hrsg.), GedS Jellinek (1955), 11. Dies mag auch 
damit zusammenhängen, dass der allgemeine Kenntnisstand hinsichtlich Struktur und Funkti-
on der Öffentlichkeit nach wie vor „dürftig“ ist, vgl. Gerhards/Neidhard, Strukturen und 
Funktionen moderner Öffentlichkeit (1990), 5. Auf der anderen Seite führt Smend die „Be-
sonderheit der deutschen Geschichte“ und die nicht nur hierin gründende „Sonderlage des 
deutschen Volkes zu dem […] begrifflichen Erbgut“ an, vgl. ders., Zum Problem des Öffent-
lichen und der Öffentlichkeit, in: Bachof u.a. (Hrsg.), GedS Jellinek (1955), 11 ff. 
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riellen Strafrecht3 wird von einem öffentlichen Strafanspruch, der Erhebung 
einer öffentlichen Klage4 und der grundsätzlich öffentlichen Hauptverhand-
lung5 gesprochen Zuletzt verabschiedete der Gesetzgeber ein ‚Gesetz zur 
Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren‘.6 

Aus diesem Grund bietet es sich an, zunächst die Geschichte des Begriffes 
zu befragen.7 Insoweit weist Kluge darauf hin, dass der Begriff ‚Öffentlich-
keit‘ auf das Wort ‚öffentlich‘ zurückgehe, das wiederum seine Wurzeln in 
dem Adjektiv ‚offen‘ habe.8 Damit liegt es nahe, dass Öffentlichkeit ur-
sprünglich einen unverschlossenen Zustand bzw. Vorgang im Sinne einer 
allgemeinen Sichtbarkeit oder Zugänglichkeit beschreiben sollte.9 Dagegen 
weist die heute gemeingebräuchliche Bedeutung eine Erweiterung auf, als 
unter Öffentlichkeit vor allem eine Sphäre kommunikativer gesellschaftlicher 
Interaktion verstanden wird,10 in dessen Kontext die dem Begriff in der Ver-
gangenheit zugeschriebenen normativen Forderungen zum Teil noch mit-
schwingen.11 Richtigerweise kann in diesem Zusammenhang nicht (länger) 
von einer Öffentlichkeit bzw. einem öffentlichen Raum gesprochen werden.12 
Das „Netzwerk für die Kommunikation von Inhalten und Stellungnahmen, 
also von Meinungen“, so Habermas, lasse sich vielmehr in unterschiedliche 

                                                
3 Vgl. etwa die gemäß § 111 StGB strafbare Öffentliche Aufforderung zu Straftaten, die 

Straftaten gegen die öffentliche Ordnung, wie die Störung des öffentlichen Friedens durch 
Androhung von Straftaten, § 126 StGB, die Erregung öffentlichen Ärgernisses, § 183a StGB, 
oder die Störung öffentlicher Betriebe, § 316b StGB. 

4 § 152 I StPO. 
5 § 169 I S. 1 GVG. 
6 BGBl. 2017, II, 3546 ff. Vgl. in diesem Zusammenhang S. 135 ff. 
7 Vgl. insbes. Martens, Öffentlich als Rechtsbegriff (1969), 22 ff. 
8 Kluge, ‚öffentlich‘, ‚Öffentlichkeit‘, in: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Spra-

che, 25. Aufl. (2011); Duden, Das Herkunftswörterbuch, 5. Aufl. (2013). Vgl. m.w.N. 
v. Coelln, Zur Medienöffentlichkeit der Dritten Gewalt (2005), 11; Witzler, Die personale 
Öffentlichkeit im Strafverfahren (1993), 4 ff.; Ritter/Gründer, Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, Bd. 6 (1983), 1134 ff.  

9 In diesem Sinne auch Smend, Zum Problem des Öffentlichen und der Öffentlichkeit, in: 
Bachof u.a. (Hrsg.), GedS Jellinek (1955), 11, 12. 

10 Dieser erweiterte Bedeutungsgehalt geht auf die sprachliche Entwicklung im 18. Jahr-
hundert zurück, als das Wort ‚offenlich‘ mit der Bedeutung ‚gemein‘ belegt war, vgl. m.w.N. 
Witzler, Die personale Öffentlichkeit im Strafverfahren (1993), 5 f.; Martens, Öffentlich als 
Rechtsbegriff (1969), 31 f. Vgl. ferner Franke, Die Bildberichterstattung über den Angeklag-
ten und der Öffentlichkeitsgrundsatz im Strafverfahren (1978), 21 ff.; Peters, Der Sinn von 
Öffentlichkeit, in: Neidhardt (Hrsg.), Öffentlichkeit, Öffentliche Meinung, Soziale Bewegun-
gen (1994), 42 ff.  

11 Ausführlich Smend, Zum Problem des Öffentlichen und der Öffentlichkeit, in: Bachof 
u.a. (Hrsg.), GedS Jellinek (1955), 11 ff. 

12 Gostomzyk, Die Öffentlichkeitsverantwortung der Gerichte in der Mediengesellschaft 
(2006), 123. 
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Ebenen unterscheiden, in denen „Kommunikationsflüsse so gefiltert und 
synthetisiert [werden], dass sie sich zu themenspezifisch gebündelten öffent-
lichen Meinungen verdichten.“13 Klassischerweise werden dabei drei Ebenen 
voneinander unterschieden: 1. Kommunikation auf der Ebene der unmittelba-
ren Begegnung (sog. Encounter-Ebene bzw. Kommunikation ‚au trottoir‘), 
2. Themenöffentlichkeiten (auch Versammlungsöffentlichkeiten) sowie 3. 
medial hergestellte bzw. vermittelte Öffentlichkeiten (Medienöffentlichkei-
ten).14 

Wenn das Strafverfahren im Folgenden auf seine vielschichtigen Verbin-
dungen und Verschränkungen mit ‚der‘ Öffentlichkeit untersucht werden soll, 
wird ‚Öffentlichkeit‘ dabei als eine durch gesellschaftlichen Diskurs aufge-
spannte und erhaltene Sphäre15 und damit in seinem neueren Sinne verstan-
den. Die Tatsache, dass Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten einem 
erheblichen Wandel unterlegen war, in dessen Folge ihre Bedeutung für De-
mokratie und Rechtsstaat immer stärker zutage getreten ist, ist nicht ohne 
Folge für das Verständnis des Strafverfahrens und die es prägenden Prozess-
vorschriften geblieben. Wurde die Funktion der, die Strafverfahrensöffent-
lichkeit wesentlich prägenden Regelung des § 169 I S. 1 GVG ursprünglich 
darin begriffen, einem unbestimmten Personenkreis den Zugang zum Ge-
richtsprozess zu ermöglichen,16 wird der Maxime selbst heute ein weitrei-
chender Funktionswandel attestiert. Entscheidend sei weniger die durch Prä-
senz ermöglichte Kontrolle der dritten Gewalt, als vielmehr die einen allge-
meinen Diskurs ermöglichende Funktion, die wesentlich durch massenmedia-

                                                
13 Habermas, Faktizität und Geltung, 2. Aufl. (1992), 436 [Herv. i. Orig.]. Vgl. ferner Ho-

denberg, Konsens und Krise (2006), 17 f. Das Ergebnis des kommunikativen Austauschs 
wird dabei in der Regel als ‚öffentliche Meinung‘ bezeichnet, die sich von den einzelnen 
Meinungen der Kommunikations-Partizipienten unterscheide, vgl. Gerhards, Öffentlichkeit, 
in: Jarren/Sarcinelli/Saxer (Hrsg.), Politische Kommunikation in der demokratischen Gesell-
schaft (1998), 694; Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1990), 355 ff. In der Regel 
werden drei Öffentlichkeitsmodelle voneinander unterschieden: die Modelle der Systemtheo-
rie (vgl. insbes. Luhmann, Gesellschaftliche Komplexität [1980]), Diskurstheorie (Habermas, 
Strukturwandel der Öffentlichkeit [1990]; ders., Faktizität und Geltung [1992]) sowie ein, 
beide Ansätze vermittelndes Modell (Gerhards, Politische Öffentlichkeit [1994]). 

14 Vgl. m.w.N. Donges/Imhof, Öffentlichkeit im Wandel, in: Bonfadelli/Jarren/Siegert 
(Hrsg.), Einführung in die Publizistikwissenschaft, 3. Aufl. (2010), 183, 187 ff. 

15 Peters, Der Sinn von Öffentlichkeit, in: Neidhardt (Hrsg.), Öffentlichkeit, Öffentliche 
Meinung, Soziale Bewegungen (1994), 42, 45. 

16 Rohde, Die Öffentlichkeit im Strafprozeß (1972), 10. Vgl. auch Gostomzyk, Die Öffent-
lichkeitsverantwortung der Gerichte in der Medienöffentlichkeit (2006), 126. Vgl. darüber 
hinaus Franke, Die Bildberichterstattung über den Angeklagten und der Öffentlichkeits-
grundsatz im Strafverfahren (1978), 19. Diese Auffassung wird seit jeher auch von der Rspr. 
vertreten, vgl. BGH, Urt. v. 21.12.1951, BGHSt 2, 56, 57; BGH, Urt. v. 20.1.1953, BGHSt 3, 
386, 387; BGH, Urt. v. 22.6.1982, NStZ 1982, 476; BGH, Urt. v. 17.2.1989, NStZ 1989, 
1741; BVerfG, Beschl. v. 10.10.2001, NJW 2002, 814. 
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le Informationsmittlung geleistet werde.17 Weil der in § 169 I S. 1 GVG nor-
mierte Verfahrensgrundsatz der Allgemeinheit, unabhängig von den mit ihm 
in Verbindung gebrachten Funktionen, alleine einen Teilaspekt des Verfah-
rens zugänglich macht, soll im Folgenden zwischen der Öffentlichkeit des 
Strafverfahrens und dem zu dieser Öffentlichkeit beitragenden, den Zugang 
zur Hauptverhandlung gewährleistenden, Prinzip gerichtlicher Offenheit 
differenziert werden.18  

Der vielfach verzeichnete Wandel der Öffentlichkeit macht es schließlich 
erforderlich, zu untersuchen, in welcher Weise Medien über Kriminalität und 
Kriminalitätskontrolle berichten und welche Grenzen des Zugangs zum Straf-
verfahren ihnen dabei gesetzt sind. Wenn in diesem Zusammenhang von 
Medienöffentlichkeit gesprochen wird, werden darunter medial vermittelte 
bzw. hergestellte Öffentlichkeiten verstanden; Medien meint dabei nicht die 
verschiedenen technischen Übertragungskanäle, sondern die der Verbreitung 
von Informationen dienenden Kommunikationsmittel bzw. -einrichtungen 
(Bericht erstattende Medien).19 

 
B. Öffentlichkeit des Strafverfahrens 

B. Öffentlichkeit des Strafverfahrens 
Im Folgenden wird der normative, das Verhältnis von Strafverfahren und 
Öffentlichkeit maßgeblich prägende Rahmen untersucht. Da für die einzelnen 
Verfahrensabschnitte unterschiedliche Regelungen existieren, ist insoweit 
eine segmentale Untersuchung angezeigt. 
 
I. Ermittlungsverfahren  
Am Beginn des förmlichen Strafverfahrens steht das von der Staatsanwalt-
schaft geleitete Ermittlungsverfahren, dessen Aufgaben in der Ermittlung 
eines Sachverhalts und der Sicherung von Beweismitteln bestehen.20 Obschon 
sich das öffentliche Interesse, insbesondere die mediale Berichterstattung, 
schwerpunktmäßig auf die polizeiliche und staatsanwaltschaftliche Tätigkeit 

                                                
17 Vgl. m.w.N. Franke, Die Bildberichterstattung über den Angeklagten und der Öffent-

lichkeitsgrundsatz im Strafverfahren (1978), 37 ff.; Friehe, Diskursive Gerichtsöffentlichkeit, 
in: Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft (Hrsg.), Von der Kontrolle des Gerichts zur 
Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Gesellschaft (2014), 1 ff. Zu den Funktionen 
des Verfahrensprinzips S. 31 ff. 

18 Vgl. in diesem Zusammenhang bereits die Differenzierung bei Arndt, Umwelt und 
Recht, NJW 1960, 423, 424. 

19 Zum Begriff der Massenmedien vgl. Luhmann, Die Realität der Massenmedien, 2. Aufl. 
(1996), 10 f. 

20 Vgl. etwa Pfeiffer, StPO, 5. Aufl. (2005), § 151 Rn. 1 f.; KK-Fischer, StPO, 7. Aufl. 
(2013), Einl. Rn. 1 ff. 



B. Öffentlichkeit des Strafverfahrens 

 

9 

konzentrieren,21 findet dieser Verfahrensabschnitt, da sich eine, § 169 I S. 1 
GVG bzw. Art. 6 I EMRK entsprechende Norm für das Ermittlungsverfahren 
nicht findet,22 grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.23 Indem 
das Ermittlungsverfahren demzufolge nichtöffentlich durchgeführt wird, und 
die Möglichkeit der Einsicht in die Ermittlungsakten – zumindest offiziell – 
neben den Strafverteidigern (§ 147 StPO) in der Regel nur den Rechtsanwäl-
ten der Verletzten (§ 406e StPO) zukommt,24 beschränkt sich die Teilhabe der 
Öffentlichkeit in diesem Verfahrensabschnitt auf die Rezeption der von den 
Ermittlungsbehörden und anderen Verfahrensbeteiligten (auf Nachfrage) 
herausgegebenen und von den Medien verbreiteten Informationen.25 

Die Frage, ob und inwieweit auch das Ermittlungsverfahren öffentlich 
durchgeführt werden soll, geht auf die Zeit zurück, in der die politische For-
derung nach einer Öffnung gerichtlicher Verfahren erstmals erhoben wurde.26 
In seiner Rezension der Feuerbach’schen „Betrachtungen über die Öffent-
lichkeit und Mündlichkeit der Gerechtigkeitspflege“, in denen sich Feuer-
bach zu Beginn des 19. Jahrhunderts dezidiert gegen eine Öffnung des Vor-
verfahrens (sog. General-Untersuchung) ausgesprochen hatte,27 wies Mitter-
maier u.a. auf die von einem unkontrollierten Ermittlungseifer der staatlichen 

                                                
21 Lehr, Grenzen für die Öffentlichkeitsarbeit der Ermittlungsbehörden, NStZ 2009, 409; 

Baetz, Im Namen der Öffentlichkeit, DLF v. 18.1.2011, abrufbar unter http://www.
deutschlandfunk.de; Fittkau, Wenn der Gerichtssaal zum Boulevard wird, DLF v. 4.4.2013, 
abrufbar unter http://www.deutschlandfunk.de; Weigend, Ermittlungsverfahren im Lichte der 
Medienöffentlichkeit?, in: Kühne u.a. (Hrsg.), FS Rolinski (2002), 253 f. 

22 § 169 I S. 1 GVG kann auch nicht entsprechend herangezogen werden, vgl. u.a. Fischer, 
Die Medienöffentlichkeit im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (2013), 54; Franke, Öf-
fentlichkeit im Strafverfahren, NJW 2016, 2618. Die folgenden Feststellungen können ent-
sprechend auf das Zwischenverfahren angewendet werden, für das ebenfalls keine Öffent-
lichkeit angeordnet ist. 

23 Fischer, Die Medienöffentlichkeit im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (2013), 53; 
Satzger/Schluckebier/Widmaier, StPO, 2. Aufl. (2015), § 169 GVG Rn. 3.  

24 Zwar sieht § 475 StPO die Möglichkeit von Auskünften und Akteneinsichten auch für 
Privatpersonen vor, allerdings erfordert ein privates Auskunftsbegehren die Darlegung eines 
berechtigten Interesses; im Übrigen dürfen keine schutzwürdigen Interessen des Betroffenen 
entgegenstehen, vgl. KK-Gieg, StPO, 7. Aufl. (2013), § 475 Rn. 6.  

25 Altenhain, Öffentlichkeit im Strafverfahren, in: Verhandlungen des 71. DJT, Bd. 1 
(Gutachten), C 9; Franke, Öffentlichkeit im Strafverfahren, NJW 2016, 2618; Neuling, Inqui-
sition durch Information (2005), 115. Etwas anderes gilt für Privatpersonen, die ein berech-
tigtes Interesse an der Akteneinsicht darlegen können, vgl. § 475 IV StPO i.V.m. § 475 I 
S. 1 StPO. Zur Frage, inwieweit die Staatsanwaltschaft zur Weitergabe von Informationen an 
die Medien berechtigt bzw. verpflichtet ist und welche Szenarien sich dabei voneinander 
unterscheiden lassen, vgl. S. 114 ff. 

26 Neuling, Inquisition durch Information (2005), 110 f.  
27 Feuerbach, Betrachtungen über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Gerechtig-

keitspflege (1821), 56 ff. 
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Behörden ausgehenden Gefahren und Belastungen für den Beschuldigten hin, 
die im öffentlichen Hauptverfahren unter Umständen nicht mehr revidiert 
werden könnten.28 Die Nachteile eines heimlichen Vorverfahrens, die er in 
einer, mangelnder Information geschuldeten Vorverurteilung der Beschuldig-
ten begründet sah, betonte auch Siebenpfeiffer;29 jedenfalls könnten die Ge-
schworenen auf diese Weise nicht mehr unvoreingenommen entscheiden.30  

Gleichwohl konnte sich das Misstrauen gegen ein von den Augen der Öf-
fentlichkeit abgeschirmtes Vorverfahren in der Folge nicht durchsetzen.31 
Neben einer möglichen Gefährdung der Sachverhaltsaufklärung und Beweis-
sicherung, wird heute vor allem die Möglichkeit einer irreparable Beeinträch-
tigungen der Persönlichkeitsrechte gegen eine Öffnung des Ermittlungsver-
fahrens angeführt,32 die sich in dem durch eine unsichere Verdachtslage ge-
prägten frühen Verfahrensstadium in besonderer Weise auswirken sollen.33 
Auf diese Weise werde der Beschuldigte vor der Härte einer frühzeitigen 
Bloßstellung geschützt.34 Im Übrigen, und insoweit wurde die Argumentation 
Siebenpfeiffers in sein Gegenteil gekehrt, werde durch die Nichtöffentlichkeit 
die Präjudizierung der Hauptverhandlung und eine sich daraus ergebende 
mögliche Befangenheit der Berufs- und Laienrichter, Zeugen und Sachver-
ständige verhindert.35 Die Heimlichkeit des Ermittlungsverfahrens widerspre-
che dabei nicht dem auf Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip beruhenden 

                                                
28 Mittermaier, Rezension: Feuerbach, Über die Öffentlichkeit und Mündlichkeit der Ge-

rechtigkeitspflege, Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1822, 161, 171 f.  
29 Siebenpfeiffer, Über die Frage unserer Zeit in Beziehung auf Gerechtigkeitspflege 

(1823), 276 f. 
30 Vgl. insoweit Neuling, Inquisition durch Information (2005), 110; Fischer, Die Medien-

öffentlichkeit im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren (2013), 52. Vgl. ferner den Beschluss 
des 11. DJT 1873, Bd. 2 (Verhandlungen), 359. 

31 Neuling, Inquisition durch Information (2005), 112 f., der von einer „unreflektiert eu-
phorisch[en]“ Forderung spricht. Allerdings plädierte selbst der 11. DJT 1873 noch für eine 
Öffnung der gerichtlichen Voruntersuchungen, vgl. 11. DJT, Diskussion und Bericht, Ver-
handlungen, Bd. 2 (1873), 227 f.; Albers, Die Geschichte der Öffentlichkeit im deutschen 
Strafverfahren (1974), 150. Vgl. insbes. BT, Bericht der BReg zum Thema „Öffentliche 
Vorverurteilung“ und „faires Verfahren“, BT-Drcks. 10/4608, 17 ff. 

32 Eisele, Strafprozessführung durch Medien, JZ 2014, 932, 935 m.w.N. 
33 Kargl/Sinner, Der Öffentlichkeitsgrundsatz und das öffentliche Interesse in § 153a 

StPO, Jura 1998, 231, 232. Trentmann weist schließlich auf die in diesem frühen Verfahrens-
abschnitt nicht erhebliche „prozedurale[...] Generalprävention“ hin, vgl. ders., Medien- und 
Öffentlichkeitsarbeit bei Strafverfahren – Fluch oder Segen?, Publizistik 2015, 403, 408. Vgl. 
in diesem Zusammenhang S. 223 ff. sowie S. 263 ff. 

34 Gierhake, Zur Begründung des Öffentlichkeitsgrundsatzes im Strafverfahren, JZ 2013, 
1030, 1034. 

35 Weigend, Ermittlungsverfahren im Lichte der Medienöffentlichkeit?, in: Kühne u.a. 
(Hrsg.), FS Rolinski (2002), 253, 256 ff. 
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